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CH SUTITINER

Zur PraxI1s der Kirchen des stens

] dem Anathem belegt, ohne gleichzeitig
die Ostkirche treffen, deren Praxis

Das Irıdentinum ausdrücklich be- nicht ebenso verdammen will und
müht, sSE1NE€E Aussage über die Unmög- darf?”?
lichkeit einer Wiederheirat nach Schei- 1547 kam keinem Resultat 1563
dung formulieren, die Schei- brachten Zzwel Vorschläge die Diskus-
dungspraxis der Griechen davon z  an 'a S10N bermals GangSDPerez
betroffen wurde. Wie Freudenber- de yala, Bischof VO  —_ Segovla, der
CI ze1igt,' erhielt über das Sakra- auch für andere Canones glückliche
ment der Ehe sSe1INe endgültige Fassung Formulierungen fand, erkannte als
nach angen Beratungen VO  — Sept bis erster, da{s INa  a} alle ippen leich-
Dez 1547 und VO  — Febr bis Nov 1563 testen umgehen könne, wWe INan

ausgehe VO  $ der Irrtumslosigkeit der
Die ursprüngliche Vorlage, die aus- Kirche eine ormel, der die Zukunft
nahmslos jede Wiederverheiratung gehörte, autete daher urz und bün-
nach Scheidung als ehebrecherisches dig ‘Ol quı1s dixerit ecclesiam eITasSse

dicentem 10n dissolvi matrımonıumVerhältnis qualifizierte, wurde Zzurück-
gewlesen ZWEIET schwerwiegender quoa vinculum PeI fornicationem,
TODiemMe willen ESs wurde gefragt: anathema s1it amıt sollte gleich eiın-
„Kann behaupten, da{fßs die Ehe eitend klargestellt se1n, da{fs ber
auch des Ehebruchs unauflös- die Praxis der griechischen Kirche

sel, We die bekannte Stelle bei nıichts wolle, sondern die
Mt 19,9 VO  ’ xegeten WIe Cajetan- Absicht habe, die eigene Lehre der
eindeutig diesem Sinn erklärt wird, lateinischen Kirche die griffe
We tatsächlich Konzilsentscheidun- der Reformatoren abzusichern. In die-
SChH, Papstdekrete und Väterzeugnisse GE Richtung gng eın zweiıter An-
vorliegen, die den gegenteiligen Stand- trag, den gleichen Tag (26
punkt einnehmen, und wWe Nament- der ominikaner 21d10 Fosca-

die Ostkirche seit vielen Jahrhun- rarı, Bischof VO  — odena, einbrachte.
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tet? engstem Zusammenhang amıt behaupteten, die Kirche könne die
steht die Zzweiıte schwierige rage: Wie Wiederverehelichung nach Ehebruch
ist Q6 technisch bewerkstelligen, - verbieten. Auch bei dieser LO-

die Lehre Luthers ber Eheschei- SUun ware die Praxis der Ostkirche
dung und Wiederverehelichung mıt unberührt geblieben und über die ent-

1 Freudenberger, Das onzil Von TIen und das Ehescheidungsrecht der Ostkirche, Weg-
zeichen Festschrift jedermann), ürzburg 1971, 149187

2 Freudenberger, 141
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11gegenstehenden Zeugnisse Aus der
lateinischen Kirche kein Urteil gefällt
worden. 443 Als das Florentiner ONnz1 das Unilons-
Weil diese Formulierungen die strikte ekre „Laetentur coeli“ Juli 1459
Unauflöslichkeit der Ehe 1Ur aufgrund ereıts verabschiedet a  e, kam nach-
kirchlichen, nicht aufgrund gyöttlichen träglich och die Scheidungsfrage kurz
Rechts festgehalten hätten, wurde Vel - ZUTFLE Sprache. ill schreibt: ‚„ Varıous
angt, SO Sapch, da{fs die Kirche questions of iscipline and administra-
nicht irre, We G1€e lehre, Zema dem tıon WefrTe raised DYy the ONNe side the
Evangelıum und den Aposteln ONNe die other the days that ollowed the PTO-
Ehe auch gCHh Ehebruchs nicht 5C- clamation. On the Latın side they Were

schieden werden. Da jedoch unter den mainly three what W as be onNne
atern ernste Z weifel darüber bestan- with Mark Eugenicus who refused
den, ob die 7zweitelsfrei ZUTr Lehre accept the decree of the Oecumenical
VO  - elıner strikten Unauflöslichkeit der Councıil; the need of providing
Ehe zwinge, formulijerte schließ- SUCCEeSSOT the dead Patriarch, and
lich, da{fs die Unauflöslichkeit der Ehe the practice of divorce I the
Te der Kırche GE1 und UoN ıhr aus der Greeks.”® ESs gab ber keine ernsten
eiligen Schrift begründet werde. Da- Debatten ZUT Scheidungspraxis, denn
muıt War „die Streitfrage ber den (ob- ı11 weifs L1IUTL berichten: respect
e  iven Sinn der erwähnten Mt-Stelle of divorce, the only forthco-
ausgeklammert, die anderslautenden mMıng W as it 15 not allowed without

s47Traditionszeugnisse, denen das kirchli- Teason
che Lehramt nicht gefolgt WAäTL®, blieben uch aAus spateren Unionsverhandlun-
außer Betracht und wurden auch VO gCch mıiıt Orientalen 1st nicht bekannt,
Anathem nicht getroffen, das Ja 1Ur die VO  - römischer e1te die rage ach
on hatte, die kirchliche Lehre der Scheidungspraxis und ach den

Ehen wiederverheirateter Geschiede-griffe der Reformatoren ab-
4’4zusichern. Nner mıiıt Nachdruck aufgerollt worden

Freudenberger fa{ist ZUSaImmen bei ware. uiserdem ist nicht ekannt, da{fs
richtiger Interpretation (des Kanons) irgendwann VO  An Rom her die Orde-
kann, WI1Ie sich aus seliner Entstehungs- erhoben worden ware, Gläubi-
geschichte klar ergeben hat, kein ZweIl- SCNH, denen VOT der Union nach Östli-
fel daran bestehen, da{fs das ONz1 chem kanonischen Recht die jeder-
nıicht die Absicht hatte, durch heirat gewährt worden WATr, nach der
Rechtsverhältnisse der Ostkirche e1in- Union die Eucharistie verweigern,
zugreifen der darüber ein Urteil da G1E ja Katholiken und als
allen, vielmehr SOTSSamı bestrebt WAar, solche der Eheauffassung der katholi-
les vermeiden, Was auch 1Ur inen schen Kirche beizupflichten hätten.
solchen Verdacht hätte erwecken kön- Be1l der Häufigkeit VO  — 7Zweitehen
nen445 den orientalischen Kirchen ist aQus-

Freudenberger, 17  u
Freudenberger,
Freudenberger, 187

Gill, The ouncıil of Florence, ambridge 1961, 296fe — ”nı D IO Gill, 297



262 Suttner / DPraxıs der Ostkirchen

geschlossen, das Schweigen der rom1- schlußweise eine erkennung der
schen Behörden mıt Nicht-Vorhanden- Ehescheidungspraxis getrennten
Sein des TODIems erklären. Nach Schwesterkirchen ausgesprochen ha-

ben solltedem Erwähnen der rage auf dem
Florentinum und nach der angen Be- Die rage, ob letzteres geschah, kann
fassung des Iridentinums mıiıt der An- weder beiseite geschoben noch ohne
gelegenheit kann auch S Unwis- gründliche Untersuchung 1n einen

der1 anderen Sinn beantwortet WEeTl-senheit beim Heiligen ffizium PO-
miert werden. Nur Schweigen den Denn einerseıts geht nicht arnl,
bewußfßten Tolerierens der n die grundsätzliche erkennung der
1Nner dissimulatio factı kann die Ur- östlichen Kirchenordnungen durch das
sache seın Zweıte Vatikanische ONzZ1 ohne ein-

gehende Prüfung kurzerhand zurück-
zunehmen, sobald echte Herkommens-
unterschiede zutage eten, wIe das

Das Vat Oonziıl schwieg ZUTMN ortho- der Einstellung ZUr Ehescheidung der
doxen Kirchenrecht -a mehr, viel- Fall ist Andererseits kann kein Kon-
mehr erklärte „feierlich, jeden zilsbeschluß VO  a der Pflicht entbinden,

das Verhalten der Kirchen immer wIle-7Zweifel auszuschließen, die Kiır-
chen des rıents, 117 Bewultßfltsein der der OTrte Gottes TNessen und
notwendigen Einheit der gaNZCN Kir- auf drängen, E ein ernst-
che, die Fähigkeit haben, sich nach haftes TUuien erbringt, da{fs sich da

der dort 1inNner der Kirchenihren eigenen Ordnungen regleren,
wIe S1e der Geistesart ihrer Gläubigen bräuche eingeschlichen haben Diver-

meılsten entsprechen und dem Heil n schwerwiegenden gele-
der Seelen besten dienlich sind. ”8 genheiten sind daher Nau unter-
Die rage erhebht sich, ob das onzıl suchen.
muıt der erkennung der eigenständi- Die rage wird umsO akuter, als das
SCn disziplinären Traditionen des ONnZzZ1 und nachfolgende kirch-
christlichen stens disziplinärer iche Gesetzgebung den Eheabschluß@
Tradıtionen, die die Möglichkeit ZUrTL: VO  A Katholiken mıiıt Orientalen für gül-
Wiederheirat nach Ehescheidung Ug erklärten, VOT inem ortho-
kannten und praktizierten einschluß- doxen bzw altorientalischen Priester
welse anerkannte, den östlichen erfolgt. Fall konfessionsverschiede-
Kirchen sakramentale Ehen geschieden nelr Paare, die VO  x dieser Möglichkeit
werden können. Gebrauch machen, können sich erNnste
Hier steht mehr ZUrTr Debatte als das, TODIieme ergeben, weil die rtho-
WOTUIN sich das oNz1 VO  a T1en SOTS- doxie eın der katholischen Kirche

Denn ist zweierlel, wWe es das gänzlich unbekanntes Ehehindernis
0ONnzZ1 VO  ’ TIeN vermied, der kennt, das eine vierte Eheschließung
Ehescheidungspraxis willen ein förm- verbietet und der ul-

liches Anathem ber die Orthodoxen gleichen Fassung, die das ernıis
auszusprechen, der We eventuell des bestehenden Ehebandes der
das Zweiıte Vatikanische onzıl e1in- katholischen Kirche und den Kiır-

Unuitatis redintegratio, Art
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chen des stens erhielt.? dem die ulassung ZUrFr Kommunion
Wenn ein bekenntnisverschiedenes nicht verweigern? Ansonsten ergäbe
Paar, VO  3 dem der 1INe Partner ZUuU sich ınter Umständen der da{fs
vierten heiraten wollte, der VO  — den artnern eıner orthodox-
orthodoxen Kirche die Irauung alnı- katholischen Ehe, die el ihrer
sucht, wird abgewiesen, ber der eigenen Kirche heirats- und bis ZUT
katholischen Kirche kann heiraten, Hochzeit eucharistiefähig N, nach
soferne die VorangegangCcNeEN Ehen des der Irauung LLUFTF mehr der eine Partner,
einen Partners nicht durch Scheidung, in dessen Kirche die Irauung stattfand,
sondern durch Witwenschaft beendet ZUrT Eucharistie zugelassen wird und
wurden. Hıingegen kann eın Paar, VO  - dies, obwohl die katholische Kirche die
dem ein Partner vorher bereits einer Irauung 1Ner östlichen Kirche aus-
sakramentalen Ehe und geschie- drücklich für gültig erklärte und fast
den wurde, der katholischen Kirche alle Ööstlichen Kirchen der Irauung
nicht getraut werden; doch ist nicht eines konfessionsverschiedenen Paares

in der katholischen Kirche eDenTtallsausgeschlossen, da{(s VO Pfarrer des
orthodoxen Partners getraut wird. zustimmen.
Vielleicht werden die Kirchen vereıin- Es gibt e1INe eu VO  $ Can 780
baren, da{fs die Ehefähigkeit der Partner CEO die 1e5 für die katholische
nach deren eigenem Kirchenrecht Kirche illusorisch macht Obwohl das
beurteilt werde da{fs 1Ner Vat ONZz1 ausdrücklich die VO
katholisch-orthodoxen Ehe der ortho- Gültigkeit der kanonischen berliefe-
OXe Partner - ZUu dritten Mal runsen des christlichen stens aNnerlr-
verwıtwet sSeın darf un der katholi- kannte, geht dieseeudavon aus,
sche Partner nıicht geschieden. Dann da{fs unter dem kanonischen Recht, das
wird ausgeschlossen, da{fs der frem- laut Can 780 die Ehefähigkeit der
den Kirche heiraten kann, Wer der konfessionsverschiedenen Partner mıt-
eigenen nicht darf ber die katholi- es ausschließlich das echt der
sche Kirche kann die Irauung nicht katholischen Kirche gemeınnt el Für
verweligern, We der katholische den, der sich dieser eu alı-
Partner ZUu dritten Mal verwıtwet ist, schließt, steht fest, da{fs bei bekenntnis-
und die orthodoxe Kirche kann verschiedenen Ehen War der katholi-
nicht, We der orthodoxe er sche Bischof dispensieren kann, We
nach orthodoxem echt als heirats- bei 1Nnem der beiden Partner drei-
fähig ausgewlesen ist malige Witwenschaft vorliegt und eiıne
Könntenel Kirchen dazu kommen, Irauung VOrT inem orthodoxen Prie-
da{fs S1e Fällen, denen S1e selber die ster unmöglich macht: da{fs aber UumsSse-
Ehe nıicht einsegnen, denen aber kehrt der orthodoxe Bischof -  a dis-
die Schwesterkirche tut, das Ehepaar pensieren kann, We bei 1iNnem Part-
WI1Ie rekonziliierte er behandeln, ner nach katholischer uffassung das

Hindernis eines bestehenden Eheban-deren Wiederverheiratung 6S1€e War
nicht gutheißen, denen S1e aber otz- des vorliegt und eiNe Irauung der

Für nähere Ausführungen den uswirkungen der verschiedenen Fassung der Ehehindernisse
angesichts der Erklärung, dafs auch die Heiırat VOT einem orthodoxen bzw altorientalischen
Priester einer konfessionsverschiedenen Ehe VO  — der katholischen Kirche für gültig erklärt
wurde, vgl Konstantinidis-Suttner, Fragen der Sakramentenpastoral orthodox-katholisch
gemischten Gemeinden, Regensburg 1979, 85—121
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katholischen Kirche unmöglich macht 11 Jahrhundert kaiserliches Gesetz,
Somuit könnte auch VOT einem orthodo- die Ehen christlicher Paare,
Xen Priester e1ne bekenntnisverschie- öffentlich-rechtliche erkennung
ene Ehe geschlossen werden, deren finden, kirchlich gesegnet sSeın mufßlßten
katholischen Partner die katholische Im damaligen christlichen Osten
Kirche als rekonziliierten er ZUr staatliche Gesetze und kirchli-
Eucharistie zulassen müßte und dies, che Canones Rechtsquellen sowohl
obwohl bei Unionsabschlüssen, wWwI1le aa als auch der Kirche. So e-
ben dargelegt, globo en wieder- wuchs Aaus dem kaiserlichen Gesetz
verheirateten Geschiedenen die Eucha- einerseıts die Gläubigen die Not-
ristiefähigkeit erhalten 1e und die wendigkeit, eine örmliche kirchliche
VO onzıl erklärte Gleichrangigkeit Irauung erbitten, eine kirchlich
der östlichen und westlichen anoni- anerkannte Ehe eingehen können;
schen Iraditionen dadurch widerrufen ach dem echt der Kirchen yzantini-
wird Hingegen könnte nach dieser scher TIradition besteht die Formpflicht
eu csehr wohl VOT dem katholi- eiım Eheabschluß demnach schon se1t
schen Priester eine Ehe geschlossen jel früherer eıt als ach dem Recht
werden, deren orthodoxer Partner VO  a der lateinischen Kirche Andererseits
seiner Kirche entweder VO  - der Kom:- wurden die Geistlichen Standes-
munNnlon abgewiesen der als 1e- beamten des Reiches und hatten als
konziliierter er zugelassen WEeT- solche alle aare auen, die nach
den müuüfßte staatlichem echt heiratsfähig n,

auch wWe S1e nicht eucharistiefähig
SECWESECN senıin ollten Es wurde üblich,
die Irauungszeremonie nicht mıit der

Schon den Ignatiusbriefen ist gC- Eucharistie verbunden feiern, und
wünscht, Brautleute ihre Ehe „muıt wel verschiedene Formen VO  - Irau-
Wissen des Bischofs”“ eingehen. Wenn ungszeremonıen wurden entwickelt:
der Bischof S1€e als Verheiratete ZUr eE1INe Form der Erstehe mıt önung der
Eucharistie zuliefs, War Ehebündnis Brautleute, und eine Form der welıt-
kirchlich gewürdigt. Kirchliche TauU- ehe ohne Önungsritus, dafür aber

muit Gebeten VO  H Bußcharakter.ungszeremonien sSind jJungeren Da-
Jede 7Zweitehe auch eine Zweitehe bei

der äthiopischen Kirche hat die alte Witwenschaft galt der byzantinischen
orm bis heute Gültigkeit. Es g1ibt War Kirche als Abfall VO ea der Einehe
einNne Irauungszeremonie, die aber 1Ur Das Verbot, eıinen wiederverheirateten
selten Anwendung findet Ansonsten er der einen andidaten, der

aubige, die eine eheähnliche celbst erster Ehe lebt, dessen Gattın
Partnerschaft führen, diese 1Nner aber verwıtwet WAr, 1Ner Weihe
unauflöslichen kirchlichen Ehe werden zulassen, legt bis heute eugnis ab VO  -
lassen können, indem S1Ee der Eucha- diesem strengen Verständnis VO  ’
ristie teilnehmen. Einehe Wenn er eine Zweitehe

byzantinischen Reich wurde eingingen, S1€e für eiINe Bußzeit

10 Zur Bedeutung der weltlichen Gesetzgebung als des orthodoxen Kirchenrechts ergan-
genheit und Gegenwart vgl Muiılasch, Das Kirchenrecht der morgenländischen Kirche, Mostar

50) —54
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VO  ; der Eucharistie ausgeschlossen Im wurden diese nicht igNOTIECIEN kön-
Fall der Wiederheirat nach Scheidung 1ien der ege können solche Men-
War die Bufßfszeit vieles länger Seit- schen eın Verhalten den Tag egen
dem die kirchliche egnung für den das der wünschenswerten Ordnung
Eheabschluß er getauften Christen entspräche Ihnen muß geholfen

eich verbindlich vorgeschrieben werden unter den Schwierigkeiten
Wäar ergaben sich alle, denen die ihrer Situation wen1gstens das Best-
Priester ihrer on als Standes- mögliche Das Vorgehen
beamte Paare n hatten, die dem G1 angeleitet werden 1ILUSSEeN
noch jahrelang Bußfs verrichten mufs- kann angesichts der Umstände nicht
ten ehe ihnen Absolution und ulas- sSe dafs jeder Hinsicht gerecht-
Sun ZUT Eucharistie gewährt wurde ertigt Ware dennoch darf die
aher die zweierlei Irauungszeremo- Ordnung als solche nicht Zweifel
1uNen für sofort bzw für nicht sofort ziehen
eucharistiefähige Paare aher auch yı VO  - Alexandrien (T VeTl-
das Aufkommen des Brauches, die gleicht das pastorale Vorgehen der
Irauung - ZUsammmen mıiıt der Kirche bestimmten Fällen mıiıt dem
Eucharistie feiern 11 Verhalten VO  B Seeleuten die Seenot
Die abendländische Kirche hat nicht 1Nnen Teil der adung ber Bord WEeTl-
WEeIl verschiedene Irauungszeremo- fen das übrige retten; meınt
1uUEen und keinem Lan sind heute „So sehen auch WIT nen en
ihre Priester die ausschließlichen Stan- denen WIr nicht VO Exaktheit wahren
desbeamten kın Orientieren der können über manches hinweg, damit

WIT nicht den Verlust VO  a em erlei-östlichen pastoralen Praxis atte daher
sinngemäfs ZUrTr olge da{fß standesamt- den 44172 i1Ner dogmengeschichtlichen
lich wiederverheirateten Geschiedenen Darlegung ZUuUT Lehre der östlichen un

bestimmten Fällen nach 111er Bufs- westlichen ater VO  z der Unauflöslich-
eıt We würdige Früchte vorliegen, keit der christlichen Ehe macht HNat-
Absolution und ulassung ZUrT!r Eucha- gdie Feststellung, daf{fs die ater
rıstıie gewähren Ware ohne der vollen Gültigkeıit der

StıTeNZCHN Lehre rütteln als Seelen-
hirten unterhalb und innerhalb der
eigentlich die Kirche bestimmenden
Hochform der konkreten PastoralJede Scheidung bedeutet Unordnung,

und aus dieser Unordnung erwächst ein geschmeidigere Praxis annten
menschliche Not Um der Not Steu- Gie übten, schreibt ein Verfahren

die aus nordnung erwächst 1st VO  a dem G1E ausdrücklich wußten,
selbstverständlich berücksichtigen „SCHgC die Schrift und das
W as eigentlich geschehen collte ber vVon Anfang her Festgelegte ber nicht

ist auch beachten Menschen, gänzlich sinnlos” Für ökumeni-
die verschuldet der unverschuldet sche Lernprozesse, durch die

ein nordnung hineingezogen katholische Kirche eben dieser hoch-

11 Vgl das Kapitel „The KRite of Crowning“” bei Meyendorff, Marriage Orthodox Perspective
St d 111117 S CIMINATY Press, 1970

FF 397()
Ratzınger, Zur rage nach der Unauflöslichkeit der Ehe, Henrich — FEid Hg.) Ehe und

Ehescheidung, München 1972, A
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brisanten rage, „aber nicht allein musse, NUr ıhr vorbeı dürfe
auf diesem Gebie durch eın Studium aufe Erbarmen hoffen; UrC S1€e
der pastoralen Erfahrungen anderer onNnne auf keinen Fall erlangen.
Kirchen reifen sollte, plädiert Hä- Unsere Kirche verwarf die Lehre VO  ;

nng Hr drängt darauf, die katho- der Unvergebbarkeit der schweren
lische Kirche sich befruchten lasse en entschieden. Dennoch
durch das Zur-Kenntnis-Nehmen 1nNer des Ööfteren katholische rediger und
VO  3 östlichen Schwesterkir- Religionslehrer, auch Moral- bzw Pa-
chen jahrhundertelanger geistlicher storaltheologen hören, die mıiıt SC-

Nau enseiben Worten VO  3 den wieder-Erfahrung erworbenen „Spiritualität,
die gepragt ist VO obpreis des all- verheirateten Geschiedenen sprachen.
barmherzigen ‘Haushalters’ der Kır- Sollte vielleicht bezüglich einer eInNnzi-
che, VO Vertrauen auf den en gCN schweren Sünde, dem Zerstören
ırten, der jeden und jede bei ihrem einer Ehe, ber Kirche bis
Namen kennt und und notfalls heute eın montanistischer Schatten
auch einmal die gesunden Schafe liegen?
eine Weile zurückläfßt und Erstau-
nen setzt, 1Nnem einzigen verlore-
1ien Schäflein jebend, heilend achzu- VII

Zusammenfassende Thesengehen  44
VI Das 0onz1 VO  ; rien beschränkte

sich auf die Aussage, da{fß die Heilige
aut llianunterschieden die Mon- der Kirche ermögliche, eiıner
tanısten läßliche) ünden, die die Kir- Lehre VO  a’ der strikten Unauflöslich-
che durch eın Bußverfahren nachlassen keit der christlichen Ehe kommen,
könne, und (schwere) ünden, die csah diese Lehre der Heiligen Schrift
nachzulassen der Kirche z mehr aber s ZwelielSITrTel ausgesprochen
zustehe, We ein Christ S1e nach der und wollte ausdrücklich das Anathem
Taufe noch begeht. ern muıt „un- ber die Scheidungspraxis der
vergebbaren” en wurde geraten, Kirche byzantinischer Iradition VeTl-
al der Schwelle der Gottesdienststät- meiden.
ten Bufß tun, denn nach montanısti-
scher Auffassung galt „de enla Deo Be1i Unionsabschlüssen zwischen
reservamus“”; VO er hieß der römischen Kirche und en einer

orientalischen Kirche blieb den wieder-hic NO  ; metit, apud Dominum
semiıinat“ .} Wer solches lehrt, sagt, da{fß verheirateten Geschiedenen, die g-
die Kirche, „das Zeichen und Werk- mä{fß den pastoralen Regeln ihrer bishe-
ZCUS die innıgste Vereinigung mıt rigen Kirche als eucharistiefähig gal-
Gott* 1, dem bußfertigen er ent- ten, die Eucharistiefähigkeit erhalten.

14 Härıing: Ausweglos? Zur Pastoral bei Scheidung und Wiederverheiratung, reiburg 1989,
Für weıtere Aus en ZU dieser pastoralen Handlungsweise vgl Suttner, konomie und
Akribie als Weisen ichen an  e stk Stud (1975) 15—26 (mut Lit.); Salachas,
Oikonomia n  s ela elle ortodossia SICCHa odierna, Nicolaus (1976) 301—-340;
Gheorghescu, Die orth ehre ber die göttl. die Okonomie rumän..), Stu eologice

15
(1980) 297516 (mut Lit.)

16
De pud 19,6 und
Lumen gentium,
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HS geht nicht an, die grundsätzliche bzw altorientalischen Priester heiratet,
erkennung der Ööstlichen Kirchen- War gültig verheiratet, der katholi-
ordnungen durch das Z weite anıl- schen Kirche ber trotzdem nicht mehr
sche onziıl ohne eingehende Prüfung kommunionfähig ware Nur eine PTO-
kurzerhand zurückzunehmen, sobald blembeladene eu  g VO  m Can 780
echte Herkommensunterschiede CEO könnte diese Konsequenz Vel-

meiden.tage nNn, WwWI1Ie das der Einstellung
ZUFLC Ehescheidung der Fall ist Ein Orientieren VO  ; uns Katholiken

Da das Vat ONZz1 und 1N1iseTrTre der östlichen pastoralen Praxis g....
nachfolgende kirchliche Gesetzgebung genüber den wiederverheirateten Ge-
den Eheabschluß VO  ; Katholiken mıt schiedenen hätte sinngemäfs ZUT olge,
nichtkatholischen orientalischen Chri- dafs standesamtlich wiederverheirate-
sten VOT inem orthodoxen bzw alt- ten Geschiedenen 1in bestimmten Fällen
orientalischen Priester für gültig e- nach iner Bußzeit, We würdige
klärten, onnte die katholische Früchte vorliegen, Absolution und 11
Kirche ihre Auffassung VO Fortbe- assung Eucharistie gewähren
stehen des Ehebandes nach der Schei- ware; eine kirchliche Eheschlie-
dung kompromiifslos durchsetzen oll- fsungszeremonie en, würde

geschehen, da{fs ein ach katholi- sich erübrigen.
schem Kirchenrecht heirats- und kom- Das orthodoxe Verfahren des Ge-
munionfähiger Katholik, We währens gemäfs Okonomie ze1igt, daf{fs
unter eru  g auf das gu  ge katholi- den Seelenhirten der Kirche Christi
sche Kirchenrecht inen ach orthodo- unterhalb und innerhalb der eigentlich
Xe bzw altorientalischem Recht hei- die Kirche bestimmenden Hochform
rats- und kommunionfähigen orlenta- der konkreten aStora e1Nne geschmei-
lischen Christen VOT einem orthodoxen digere PraxIis rlaubt ist

TNS Chr Suttner ıst Professor für Patrologtie und Ostkirchenkunde
der Universıita Wıen.


